
 

 

Der Verein Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Stadt und Landkreis Hof e.V. sucht zur  

Unterstützung des heilpädagogischen Fachdienstes der Heilpädagogischen Tagesstätte im Therapeutisch-

Pädagogischen Zentrum (TPZ) zum nächstmöglichen Termin eine/n 

 Heil/- Sozialpädagog*in  
in Teilzeit (30 Stunden/Woche).  

 

 
 

 

Sie sind auf der Suche nach einer 

kreativen und vielseitigen Tätigkeit 

in einem sympathischen, 

jungen Team? 

Dann bewerben Sie sich unter: 

 

Lebenshilfe für Menschen mit 

Behinderung – 

Stadt und Landkreis Hof e. V. 

Am Lindenbühl 10 

95032 Hof 

 

oder per Mail an: 

bewerbung-lh@lebenshilfe-hof.de 

 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne 

zur Verfügung unter: 

09281/7552-40 

Ihr Ansprechpartner:  

Johannes Frisch 

 

Weitere Informationen 

über unsere Arbeit: 

www.lebenshilfe-hof.de 

Ihre Aufgaben: 

 Durchführung von spieltherapeutischen Angeboten für Kinder und 

Jugendliche mit geistiger und zum Teil körperlicher Behinderung 

 interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachkräften 

des Hauses 

 Durchführung von Elterngesprächen 

 Erstellung von Entwicklungsberichten für den Kostenträger 

 

Sie bringen mit: 

 eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als Heil- oder 

Sozialpädagog*in 

 Kompetenzen in der Arbeit mit entwicklungsverzögerten u./o. 

entwicklungsauffälligen Kindern und Jugendlichen mit 

Behinderung 

 Kooperationsfähigkeit mit Eltern, Kolleg*innen und anderen 

Institutionen 

 gute Kenntnisse im spieltherapeutischen Ansatz 

 mehrjährige Berufserfahrung und selbständige Arbeitsweise 

 EDV-Kenntnisse 

 Führerschein Klasse B erforderlich  

 

Wir bieten Ihnen: 

 eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem 

professionellen Team 

 Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen 

Werkes Bayern (AVR-Bayern) 

 Jahressonderzahlung, Betriebliche Altersvorsorge, 

Beihilfeversicherung, VWL, Dienstradleasing, Familienbudget uvm. 

 

Wir setzen eine positive Einstellung zur Lebenshilfe und das Mittragen des diakonischen Auftrags voraus.  

Es gelten die Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werkes (AVR). 
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